
VERORDNUNG (EG) Nr. 220/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 11. März 2009

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und
Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien betreffend die der Kommission

übertragenen Durchführungsbefugnisse

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EURO-
PÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 152 Absatz 4 Buch-
stabe b,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (1),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen
Parlaments und des Rates (3) ist festgelegt, dass bestimmte
Maßnahmen gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des Rates
vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die
Ausübung der der Kommission übertragenen Durchfüh-
rungsbefugnisse (4) zu erlassen sind.

(2) Der Beschluss 1999/468/EG wurde durch den Beschluss
2006/512/EG des Rates (5) geändert, mit dem für die
Annahme von Maßnahmen von allgemeiner Tragweite zur
Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen eines nach
dem Verfahren des Artikels 251 EG-Vertrag erlassenen
Basisrechtsakts auch durch Streichung einiger dieser
Bestimmungen oder Ergänzung dieses Rechtsakts durch
Hinzufügung neuer nicht wesentlicher Bestimmungen, das
Regelungsverfahren mit Kontrolle eingeführt wurde.

(3) Gemäß der Erklärung des Europäischen Parlaments, des
Rates und der Kommission (6) zum Beschluss 2006/512/EG
müssen Rechtakte, die bereits in Kraft getreten sind und die
gemäß Artikel 251 des Vertrags erlassen wurden, nach den
geltenden Verfahren angepasst werden, damit das Rege-
lungsverfahren mit Kontrolle auf sie angewandt werden
kann.

(4) Bezüglich der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 wurde mit
der Verordnung (EG) Nr. 1923/2006 des Europäischen
Parlaments und des Rates (7) für bestimmte von den
Änderungen betroffene Durchführungsmaßnahmen das

Regelungsverfahren mit Kontrolle eingeführt. Daher sollte
die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 in Bezug auf die
verbleibenden Durchführungsbefugnisse angepasst werden.

(5) Die Kommission sollte insbesondere die Befugnis erhalten,
die Zulassung von Schnelltests, die Ausweitung bestimmter
Bestimmungen auf andere Erzeugnisse tierischen
Ursprungs, den Erlass von Durchführungsbestimmungen
einschließlich der Methode zur Bestätigung von boviner
spongiformer Enzephalopathie (BSE) bei Schafen und
Ziegen, die Änderung der Anhänge und den Erlass von
Übergangsmaßnahmen übertragen werden. Da es sich
hierbei um Maßnahmen von allgemeiner Tragweite handelt,
die eine Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen der
Verordnung (EG) Nr. 999/2001 auch durch Ergänzung um
neue nicht wesentliche Bestimmungen bewirken, sind diese
Maßnahmen nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle
des Artikels 5a des Beschlusses 1999/468/EG zu erlassen.

(6) Außerdem sollte nach Bestätigung eines Falls von trans-
missibler spongiformer Enzephalopathie (TSE) die Möglich-
keit der Mitgliedstaaten, auch andere Maßnahmen zu
treffen, auf die Fälle begrenzt werden, in denen die
Genehmigung dieser Maßnahmen durch die Kommission
auf der Grundlage einer befürwortenden Risikobewertung
erfolgt, bei der insbesondere den Kontrollmaßnahmen in
dem betreffenden Mitgliedstaat Rechnung getragen und ein
gleichwertiges Schutzniveau gewährleistet wird.

(7) Die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 sollte entsprechend
geändert werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 5 Absatz 3 dritter Unterabsatz wird wie folgt
geändert:

„Die Schnelltests werden zu diesem Zweck nach dem
Regelungsverfahren mit Kontrolle des Artikels 24 Absatz 3
zugelassen und in das entsprechende Verzeichnis in
Anhang X Kapitel C Nummer 4 aufgenommen.“

31.3.2009 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 87/155

(1) ABl. C 211 vom 19.8.2008, S. 47.
(2) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 23. September

2008 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des
Rates vom 16. Februar 2009.

(3) ABl. L 147 vom 31.5.2001, S. 1.
(4) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
(5) ABl. L 200 vom 22.7.2006, S. 11.
(6) ABl. C 255 vom 21.10.2006, S. 1.
(7) ABl. L 404 vom 30.12.2006, S. 1.



2. Artikel 9 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unter Berücksichtigung
der Kriterien des Anhangs V Nummer 5 nicht für
Wiederkäuer, die mit einem nach dem Regelungsverfahren
mit Kontrolle des Artikels 24 Absatz 3 anerkannten
alternativen Testsystem mit negativem Ergebnis untersucht
worden sind, sofern dieses Testsystem in die Liste in
Anhang X aufgenommen wurde.“

3. Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung:

„Abweichend von den Bestimmungen dieses Absatzes kann
ein Mitgliedstaat auf der Grundlage einer befürwortenden
Risikobewertung gemäß den Artikeln 24a und 25, bei der
insbesondere den Kontrollmaßnahmen in dem betreffenden
Mitgliedstaat Rechnung getragen wird, auch andere Maß-
nahmen treffen, die ein gleichwertiges Schutzniveau
gewährleisten, wenn diese Maßnahmen nach dem Rege-
lungsverfahren des Artikels 24 Absatz 2 gebilligt worden
sind.“

4. Artikel 16 Absatz 7 wird wie folgt geändert:

„(7) Nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle des
Artikels 24 Absatz 3 können die Vorschriften der Absätze
1 bis 6 auf andere tierische Erzeugnisse ausgedehnt werden.
Durchführungsvorschriften zu diesem Artikel werden nach
dem in Artikel 24 Absatz 2 genannten Regelungsverfahren
erlassen.“

5. Artikel 20 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

„(2) Soweit dies für die einheitliche Anwendung dieses
Artikels erforderlich ist, werden nach dem Regelungsver-
fahren des Artikels 24 Absatz 2 Durchführungsbestim-
mungen festgelegt. Die Methode zum Nachweis von BSE bei

Schafen und Ziegen wird nach dem Regelungsverfahren mit
Kontrolle des Artikels 24 Absatz 3 festgelegt.“

6. Artikel 23 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

„Nach Anhörung des zuständigen wissenschaftlichen Aus-
schusses zu allen Fragen, die sich auf die Gesundheit der
Bevölkerung auswirken können, werden nach dem Rege-
lungsverfahren mit Kontrolle des Artikels 24 Absatz 3 die
Anhänge geändert oder ergänzt und geeignete Übergangs-
maßnahmen getroffen.“

7. Artikel 23a wird wie folgt geändert:

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung:

„a) Zulassung der Schnelltests gemäß Artikel 5
Absatz 3 dritter Unterabsatz, Artikel 6 Absatz 1,
Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 9 Absatz 3,“.

b) Folgende Buchstaben werden angefügt:

„k) Ausweitung der Bestimmungen des Artikels 16
Absatz 1 bis 6 auf andere Erzeugnisse tierischen
Ursprungs,

l) Erlass von Methoden zur Bestätigung von BSE
bei Schafen und Ziegen gemäß Artikel 20
Absatz 2,

m) Änderung oder Ergänzung der Anhänge und
Erlass geeigneter Übergangsmaßnahmen gemäß
Artikel 23.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Straßburg am 11. März 2009.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident

H.-G. PÖTTERING

Im Namen des Rates

Der Präsident

A. VONDRA
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